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Ausgabe Januar 2026

Begriffsanpassungen 
1.	 Ab 1. Januar 2026 werden wichtige Begriffe in den Dokumenten der Stiftung angepasst:

	• Vorsorgekasse wird neu als Vorsorgewerk bezeichnet,
	• Kassenreglement wird neu als Vorsorgeplan bezeichnet,
	• Kassenvorstand wird neu als Vorsorgekommission bezeichnet.

2.	� Die ausschliesslich sprachliche Anpassung hat keine Auswirkungen auf die bestehenden Rechte und Pflichten der Versicherten,  
des Arbeitgebers oder der Stiftung.

3.	� Die neuen Begriffe werden schrittweise eingeführt. In der Übergangszeit können sowohl die bisherigen als auch die neuen Begriffe  
in den Unterlagen der Stiftung verwendet werden. Beide Bezeichnungen sind rechtlich gleichwertig zu verstehen.
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I. Allgemeines

1.	 Grundlagen
1.1	 Die Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG, 

Basel (nachfolgend Stiftung genannt) bezweckt 
die Durchführung der beruflichen Vorsorge für 
die Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen 
Arbeitgeber sowie für deren Angehörige, Hinter-
lassene und weitere Begünstigte zum Schutz 
gegen die wirtschaftlichen Folgen des Erwerbs-
ausfalls infolge von Alter, Tod und Invalidität.

1.2	 Die Sammelstiftung ist eine Stiftung im Sinne 
von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetz
buches (ZGB) und Art. 331 ff. des Schweizerischen 
Obligationenrechts (OR) und sie ist gemäss 
Art. 48 des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche-
rung (BVG) registriert. Die Organisation der Stif-
tung richtet sich nach den Statuten und den 
Reglementen, insbesondere dem Organisations-
reglement.

1.3	 Für jeden angeschlossenen Arbeitgeber besteht 
innerhalb der Stiftung ein separates Vorsorge-
werk. Der Arbeitgeber kann im Rahmen der Vor-
schriften des BVG und dieses Vorsorgeregle-
ments als versicherte Person dem Vorsorgewerk 
beitreten.

1.4	 Das Vorsorgereglement bestimmt die Rechte 
und Pflichten der versicherten Personen, der 
anspruchsberechtigten Personen, des Arbeit
gebers, des Vorsorgewerks und der Stiftung. 
 
Im Vorsorgeplan werden insbesondere die im 
Vorsorgewerk des angeschlossenen Arbeitge-
bers versicherten Vorsorgeleistungen und die 
Höhe der Beiträge umschrieben. 
 
Der Vorsorgeplan ist integrierender Bestandteil 
des Vorsorgereglements und nur mit diesem 
zusammen rechtlich bindend. Betreffend An
spruchsvoraussetzungen und Erbringung der 
Leistungen ist ausschliesslich das Vorsorge
reglement massgebend. Im Einvernehmen mit 
der Stiftung kann der Vorsorgeplan besondere 
Regelungen vorsehen.

1.5	 Die Stiftung hat zur Deckung ihrer Leistungsver-
pflichtungen im Zusammenhang mit den Risiken 
Invalidität und Tod vor der Pensionierung einen 
Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag mit der im 
Anhang aufgeführten Versicherungsgesell-
schaft (nachfolgend Versicherungsgesellschaft 
genannt) abgeschlossen. Versicherungsnehme-
rin und Begünstigte ist die Stiftung.

1.6	 Gemäss dem Bundesgesetz über die eingetra-
gene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 
ist die eingetragene Partnerschaft der Ehe 
gleichgestellt. Eingetragene Partner haben die 
Rechtsstellung eines Ehegatten. Die gerichtliche 
Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 
ist der Ehescheidung gleichgestellt. Personen, 
deren eingetragene Partnerschaft gerichtlich 
aufgelöst ist, haben die Rechtsstellung eines 
geschiedenen Ehegatten.

2.	 Auskunfts- und Meldepflicht
2.1	 Die versicherten Personen, die anspruchsbe-

rechtigten Personen und die Bezüger von Vor-
sorgeleistungen haben der Stiftung alle für die 
Abwicklung der Versicherung erforderlichen Aus-
künfte und Unterlagen rechtzeitig, vollständig 
und wahrheitsgetreu zukommen zu lassen.

Dies betrifft insbesondere:
•	 Zivilstandsänderungen
•	 den Tod der versicherten Person
•	 Änderungen der anspruchsbegründenden 

Voraussetzungen, wie Unterhaltspflichten 
und Rentenberechtigungen von Kindern

•	 Änderungen des Grads der Arbeitsunfähigkeit 
bzw. der Invalidität, welche die versicherte 
Person gleichzeitig auch der Eidgenössischen 
Invalidenversicherung (IV) zu melden hat

•	 Anmeldungen bei der IV, welche die versi-
cherte Person bei länger dauernder Arbeits-
unfähigkeit rechtzeitig, spätestens jedoch 
6 Monate nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit, 
vorzunehmen hat

•	 anrechenbare Einkünfte zur Leistungs
koordination

•	 die weiteren Melde- und Auskunftspflichten 
gemäss diesem Reglement.

2.2	 Die Stiftung lehnt, soweit dies im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, jede 
Haftung für die Folgen ab, die sich aus der Verlet-
zung der genannten Pflichten ergeben könnten.
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2.3	 Mit der Anmeldung zur Versicherung erklären sich 
die zu versichernden Personen damit einver-
standen, dass die aus dieser Anmeldung und aus 
der Durchführung der beruflichen Vorsorge sich 
ergebenden Daten der Versicherungsgesellschaft 
und der im Anhang aufgeführten Geschäfts
führungsstelle (nachfolgend Geschäftsführungs-
stelle genannt) übermittelt werden. Soweit 
gemäss Gesetz keine ausdrückliche schriftliche 
Einwilligung erforderlich ist, kann die Geschäfts-
führungsstelle die versicherungsbezogenen 
Daten an die im Anhang dieses Reglements sowie 
im Anhang des Organisationsreglements auf
geführten Gesellschaften und Institutionen sowie 
an andere Versicherungseinrichtungen, nament-
lich an Mit- und Rückversicherer, weitergeben. 
Datenbearbeitung, Akteneinsicht, Schweige-
pflicht sowie Datenbekanntgabe richten sich 
nach Art. 85a ff. BVG. Ergänzend anwendbar 
sind die Bestimmungen des Datenschutzgeset-
zes (DSG). Detaillierte Informationen zum Daten-
schutz können unter baloise.ch/datenschutz 
abgerufen werden.

2.4	 Die Stiftung informiert das Vorsorgewerk und 
die versicherten Personen gemäss den gesetz
lichen Transparenzvorschriften insbesondere 
über die Leistungen, die Finanzierung und die 
Organisation. 
 
Die versicherte Person erhält jährlich einen 
Vorsorgeausweis, aus dem die Beiträge, die 
versicherten Leistungen, die reglementarische 
Austrittsleistung und das BVG-Altersguthaben 
ersichtlich sind. Bei Abweichungen des Vor
sorgeausweises von diesem Vorsorgereglement 
und dem Vorsorgeplan sind die reglementari-
schen Bestimmungen massgebend. 
 
Die Stiftung teilt auf Anfrage die Jahresrechnung, 
den Jahresbericht, Angaben über den Kapital
ertrag, den versicherungstechnischen Risikover-
lauf, die Verwaltungskosten sowie die Deckungs-
kapitalberechnung mit.

3.	 Versicherungspflicht und Versicherungsdeckung
3.1	 Alle im Anschlussvertrag bezeichneten, der 

Eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHV) unterstehenden Arbeitnehmer, 
werden ab 1. Januar nach Vollendung des 
17. Altersjahres in die Versicherung aufgenom-
men, wenn ihr voraussichtlicher AHV-pflichtiger 
Lohn über dem vom Bundesrat festgelegten 
Grenzbetrag liegt. Der Vorsorgeplan kann einen 
niedrigeren Mindestbetrag vorsehen. 
 
Die Versicherungsdeckung beginnt am Tag, an 
dem der Arbeitnehmer aufgrund der Anstellung 
die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen, in 
jedem Fall aber im Zeitpunkt, da er sich auf den 
Weg zur Arbeit begibt.

3.2	 Nach diesem Reglement nicht versichert werden 
folgende, der obligatorischen Versicherung 
nicht unterstellte Personen:
•	 Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt der Aufnahme 

im Sinn der Invalidenversicherung (IV) zu 
mindestens 70 % invalid sind.

•	 Personen, die provisorisch weiterversichert 
werden nach Art. 26a BVG.

•	 Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeits-
vertrag von höchstens drei Monaten. Wird 
das Arbeitsverhältnis über die Dauer von drei 
Monaten hinaus verlängert, so besteht Ver
sicherungsdeckung vom Zeitpunkt an, 
in dem die Verlängerung vereinbart wurde. 
Vorbehalten bleibt Art. 1k BVV 2.

•	 Arbeitnehmer, die bereits anderweitig für eine 
hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligato-
risch versichert sind oder im Hauptberuf eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausüben. 

3.3	 Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht 
dauernd in der Schweiz tätig sind und im Aus-
land genügend versichert sind, werden von der 
obligatorischen Versicherung befreit, wenn sie ein 
entsprechendes Gesuch an die Stiftung stellen.

3.4	 Die Versicherungspflicht endet mit dem Datum, 
an welchem das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird 
oder die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Unterstellung unter das BVG nicht mehr erfüllt 
sind. Vorbehalten bleiben die Ziffern 3.6 und 35.

3.5	 Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der 
Arbeitnehmer während eines Monats nach Auf-
lösung des Vorsorgeverhältnisses bei der bisheri-
gen Vorsorgeeinrichtung versichert, sofern er 
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nicht vorher in eine andere Vorsorgeeinrichtung 
aufgenommen wird. Werden Leistungen aus 
dieser Nachdeckung fällig, so ist der Stiftung 
eine allfällig bereits erbrachte Austrittsleistung 
in erforderlichem Ausmass zurückzuerstatten.

3.6	 Eine versicherte Person, die nach Vollendung 
des 58. Altersjahres aus der obligatorischen 
Versicherung ausscheidet, weil das Arbeitsver-
hältnis vom Arbeitgeber aufgelöst wurde, kann 
bei der Stiftung schriftlich bis spätestens einen 
Monat nach der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses die Weiterführung der Versicherung im 
bisherigen Umfang verlangen. Massgebend ist 
das Zusatzreglement «Weiterversicherung nach 
Ausscheiden aus der obligatorischen Versiche-
rung gemäss Art. 47a BVG».

4.	 Risikoprüfung
4.1	 Die Stiftung ist berechtigt, die Aufnahme in die 

überobligatorische Vorsorge vom Ergebnis einer 
Risikoprüfung abhängig zu machen.

4.2	 Die zu versichernde Person hat schriftlich eine 
Gesundheitserklärung zum aktuellen Gesund-
heitszustand, zu früheren Leiden und anderen 
für die Risikoprüfung wichtigen Umständen 
abzugeben. Die Stiftung kann zudem von der 
zu versichernden Person verlangen, dass sie 
sich auf Kosten der Stiftung einer weitergehen-
den Gesundheitsprüfung unterzieht. Gleich
ermassen hat die Stiftung Feststellungen der 
Versicherungsgesellschaft und der Rückversi-
cherer zu berücksichtigen.

4.3	 Aufgrund der Risikoprüfung kann die Stiftung 
die überobligatorischen Invaliditäts- und Todes-
fallleistungen ausschliessen, dafür Vorbehalte 
anbringen oder Zusatzbeiträge erheben. Gege-
benenfalls kann die Stiftung während der Dauer 
eines Vorbehaltes den versicherten Lohn bis zur 
oberen Lohngrenze gemäss BVG beschränken. 
 
Der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten 
Austrittsleistungen erworben wird, darf nicht 
durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt 
geschmälert werden. Ein Vorbehalt aus gesund-
heitlichen Gründen für die Risiken Tod und 
Invalidität darf höchstens fünf Jahre betragen, 
wobei die bei der früheren Vorsorgeeinrichtung 
abgelaufene Zeit eines Vorbehalts auf die neue 
Vorbehaltsdauer anzurechnen ist. 
 

Tritt der Tod oder die zur Invalidität führende 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines vorbehaltenen 
Leidens während der Vorbehaltsdauer ein, 
werden auch nach deren Ablauf maximal die 
obligatorischen bzw. die nach Massgabe des 
beschränkten versicherten Lohnes berechneten 
Leistungen unter Wahrung des mit den ein
gebrachten Austrittsleistungen erworbenen 
Vorsorgeschutzes erbracht.

4.4	 Verletzt die zu versichernde Person ihre Pflichten 
bei Durchführung der Risikoprüfung oder liegt 
ein ganz spezieller Fall vor, ist die Stiftung berech-
tigt, die Aufnahme in die überobligatorische 
Vorsorge zu verweigern. Insoweit es sich um 
eine Anzeigepflichtverletzung handelt, hat die 
Stiftung diese innert sechs Monaten seit Kennt-
nis der Zuwiderhandlung geltend zu machen.

4.5	 Für die Erhöhung von Invaliditäts- und Todes
fallleistungen gelten die Ziffern 4.1 bis 4.4 
sinngemäss.

5.	 Gemeldeter Lohn
5.1	 Als gemeldeter Lohn gilt der mutmassliche 

AHV-Lohn beim angeschlossenen Arbeitgeber. 
Dieser ergibt sich aus dem zuletzt bekannten 
AHV-Lohn. Dabei sind die eingetretenen bzw. 
für das laufende Jahr vereinbarten Änderungen 
zu berücksichtigen, nicht aber nur gelegentlich 
anfallende Lohnbestandteile. Darunter fallen 
insbesondere einmalige oder nicht regelmässig 
ausgerichtete oder vertraglich nicht zugesicher-
te Sondervergütungen. 
 
Insoweit eine Arbeitsunfähigkeit besteht, ist 
eine Lohnanpassung ausgeschlossen. 
 
Der Vorsorgeplan kann eine andere Definition 
des gemeldeten Lohnes, sowie besondere 
Umstände, die eine Neufestsetzung des ge
meldeten Lohnes bedingen, vorsehen.

5.2	 Ist ein Arbeitnehmer nicht während eines ganzen 
Jahres beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt, 
so gilt als massgebender Lohn derjenige, den er 
bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde.

6.	 Versicherter Lohn
6.1	 Als versicherter Lohn gilt der im Vorsorgeplan 

umschriebene Lohn.
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6.2	 Sinkt der Lohn während des Versicherungsjah-
res vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, 
Arbeitslosigkeit, Elternschaft, Adoption oder aus 
ähnlichen Gründen, so behält der versicherte 
Jahreslohn mindestens solange Gültigkeit, als die 
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nach 
Art. 324a OR bestehen würde oder ein Mutter-
schaftsurlaub nach Art. 329f OR, ein Urlaub des 
andern Elternteils nach den Art. 329g und 329g 
bis OR, ein Betreuungsurlaub nach Art. 329i OR 
oder ein Adoptionsurlaub nach Art. 329j OR 
dauert.Die versicherte Person kann jedoch 
schriftlich die Herabsetzung des versicherten 
Lohnes verlangen. Das hat eine Kürzung der ver-
sicherten Leistungen zur Folge, sofern nicht 
wegen Erwerbsunfähigkeit ganz oder teilweise 
eine Befreiung von der Beitragspflicht eintritt.

6.3	 Das Einkommen, welches eine versicherte Person 
bei einem anderen Arbeitgeber oder aus selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit erzielt, kann nicht 
nach diesem Reglement versichert werden.

6.4	 Der versicherbare Lohn aller Vorsorgeverhältnisse 
einer versicherten Person darf gesamthaft 
den zehnfachen oberen BVG-Grenzbetrag nicht 
übersteigen.

6.5	 Versicherte Personen, die bei weiteren Vorsorge-
einrichtungen versichert sind, müssen der 
Stiftung die dort versicherten Löhne melden, 
wenn diese Gesamtlimite überschritten ist.

II. Anspruch auf versicherte  
Leistungen und Auszahlung

7.	 Grundsätze
7.1	 Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, 

werden die obligatorischen Leistungen gemäss 
BVG in jedem Fall erbracht.

7.2	 Maximal die obligatorischen Leistungen gemäss 
BVG werden im Fall von Tod vor dem Rücktritts-
alter oder Invalidität erbracht bei Ansprüchen 
aus Geburtsgebrechen und Frühinvalidität nach 
Art. 18 Bst. b und c und Art. 23 Bst. b und c BVG
•	 entsprechenden Gesundheitsvorbehalten 

(unter Wahrung des eingebrachten Vorsorge
schutzes)

•	 Vorleistungen aufgrund der gesetzlichen 
Vorleistungspflichten bei Strittigkeit

•	 sowie im Todesfall
•	 für den geschiedenen Ehegatten,
•	 nach Heirat ab dem 69. Geburtstag oder
•	 nach Heirat als Altersrentner bei schwerer 

Krankheit.

Diese Einschränkungen des Leistungsanspruchs 
gelten sinngemäss auch für die Befreiung von 
der Beitragszahlung.

7.3	 Besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf kon-
kurrierende Leistungen nach dem Bundesgesetz 
über die Unfallversicherung (UVG) oder dem 
Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG), 
so erbringt die Stiftung maximal die obligatori-
schen Rentenleistungen gemäss BVG. Die gleiche 
Leistungseinschränkung gilt für versicherte 
selbständig erwerbende Arbeitgeber, die sich frei-
willig dem UVG unterstellen können. Vorbehalten 
bleiben abweichende Regelungen im Vorsorge-
plan.

7.4	 Die Bestimmungen zur Verjährung gemäss 
Art. 41 BVG sind anwendbar.

7.5	 Die Stiftung fordert ungerechtfertigt bezogene 
Leistungen zurück oder verrechnet sie mit fälligen 
Leistungen. 
 
Der Verzug bei Rentenleistungen richtet sich 
nach Art. 105 OR. Der Zinssatz entspricht dem 
BVG-Mindestzins.

7.6	 Kapitalleistungen im Alters- und Todesfall werden 
innert 30 Tagen nach Erhalt aller notwendigen 
Unterlagen für die Abklärung und Ausrichtung 
des Leistungsanspruchs fällig. Wird die Stiftung 
in Verzug gesetzt, gilt ein Verzugszins in Höhe 
des BVG-Mindestzinses. 
 
Der Verzug bei Rentenleistungen richtet sich 
nach Art. 105 OR. Der Zinssatz entspricht dem 
BVG-Mindestzins.

8.	 Altersguthaben
8.1	 Das Altersguthaben wird in einem Konto geführt. 

Bei ganzer oder teilweiser Erwerbsunfähigkeit 
wird das Alterskonto weitergeführt. Das Alters-
guthaben wird nach dem vom Stiftungsrat fest-
gelegten Zinssatz verzinst. Bei Vorsorgewerken 
mit eigener Vermögensanlage entscheidet die 
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Vorsorgekommission über die Höhe der Verzin-
sung. Im Sinne einer Kontrollrechnung zur Fest-
legung der obligatorischen Leistungen gemäss 
BVG (Schattenrechnung) erfolgt die Führung 
eines BVG-Altersguthabens. Bei der Schatten-
rechnung wird die Verzinsung mit dem gesetzli-
chen Mindestzinssatz berechnet, vorbehältlich 
einer tieferen Verzinsung im Rahmen einer 
Sanierungsmassnahme.

8.2	 Dem Altersguthaben werden folgende Beträge 
und Zinsen gutgeschrieben:
8.2.1	 Bei Eintritt in das Vorsorgewerk die von 

der Vorsorgeeinrichtung des früheren 
Arbeitgebers erbrachte Austrittsleistung.

8.2.2	 Am Ende des Eintrittsjahres die Zinsen 
auf der gemäss Ziffer 8.2.1 eingebrachten 
Austrittsleistung, gerechnet vom Tage 
nach ihrem Eingang an, sowie die un
verzinste Altersgutschrift für den Teil des 
Jahres, während dem die versicherte 
Person dem Vorsorgewerk angehört hat.

8.2.3	 Am Ende jedes folgenden Kalenderjahres 
der jährliche Zins auf dem Altersguthaben 
nach dem Kontostand am Ende des Vor-
jahres, sowie die unverzinste reglementa-
rische Altersgutschrift für das abgelau-
fene Kalenderjahr.

8.2.4	 Per Datum des Zahlungseinganges 
insbesondere folgende Einlagen:
•	 Persönliche Einkäufe fehlender 

Beitragsjahre
•	 Anrechnung einer Scheidungs

abfindung

Rückzahlungen infolge Vorbezug oder aus 
Pfandverwertung im Rahmen der Bestim-
mungen über Wohneigentumsförderung 
sowie Wiedereinkäufe bei Ehescheidung 
werden per Datum des Zahlungseingan-
ges soweit dem BVG-Altersguthaben 
gutgeschrieben, wie die Entnahme nach-
weislich aus dem BVG-Altersguthaben 
erfolgte.

8.2.5	 Am Ende des Kalenderjahres die Zinsen 
auf den gemäss Ziffer 8.2.4 erfolgten 
Einlagen, gerechnet vom Tage nach ihrem 
Eingang an.

8.2.6	 Bei Austritt der versicherten Person aus der 
Vorsorgeeinrichtung, bei Beginn eines 
Rentenanspruchs oder im Zeitpunkt des 
Todes vor Erreichen des Rücktrittsalters:
•	 Die anteilmässigen Zinsen auf dem 

Altersguthaben nach dem Kontostand 
am Ende des Vorjahres sowie auf den 
allenfalls im Laufjahr erfolgten Einlagen

•	 Die unverzinste Altersgutschrift bis 
zum Austritt aus der Vorsorgeeinrich-
tung, bis zum Rentenbeginn oder 
Zeitpunkt des Todes

8.3	 Bei Entnahmen aus dem Altersguthaben redu-
ziert sich das BVG-Altersguthaben anteilmässig. 
Per Datum des Zahlungsausgangs werden dem 
Altersguthaben folgende Beträge entnommen:
8.3.1	 Zahlung einer Scheidungsabfindung

8.3.2	 Vorbezug im Rahmen der Bestimmungen 
über die Wohneigentumsförderung

9.	 Hochgerechnetes Altersguthaben mit und ohne Zins
9.1	 Das hochgerechnete Altersguthaben mit Zinsen 

wird ermittelt, indem zum bereits vorhandenen 
Altersguthaben die künftigen Altersgutschriften, 
Zinsen und Zinseszinsen für die Zeit bis zum 
Rücktrittsalter hinzugezählt werden. Die Hoch-
rechnung erfolgt aufgrund des zuletzt versi-
cherten Lohnes und der zum Berechnungszeit-
punkt geltenden Zinssätze für die Projektion.

9.2	 Das hochgerechnete Altersguthaben ohne Zinsen 
wird ermittelt, indem zum bereits vorhandenen 
Altersguthaben die Summe der künftigen Alters-
gutschriften für die Zeit bis zum Rücktrittsalter 
ohne Zinsen hinzugezählt wird. Die Hochrech-
nung erfolgt aufgrund des zuletzt versicherten 
Lohnes. Lohnerhöhungen nach Eröffnung der 
Wartefrist für die Erwerbsunfähigkeitsleistungen 
werden nicht berücksichtigt.

10.	 Umwandlungssatz
10.1	 Für die Berechnung der vom hochgerechneten 

Altersguthaben mit Zins abhängigen Leistungen 
nach der Pensionierung sind folgende Umwand-
lungssätze massgebend:
10.1.1	 Für Vorsorgewerke mit gemeinschaftli-

cher Vermögensanlage gelten die vom 
Stiftungsrat festgesetzten Umwandlungs-
sätze. Die Umwandlungssätze können 
durch Beschluss des Stiftungsrates jeder-
zeit geändert werden. 
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10.1.2	 Für Vorsorgewerke mit eigenverantwort
licher Vermögensanlage gelten die von 
der Vorsorgekommission im Rahmen der 
vom Stiftungsrat festgelegten Band
breiten festgesetzten Umwandlungs-
sätze. Die Genehmigung des Stiftungs
rates bleibt vorbehalten. 

10.1.3	 Die Umwandlungssätze können jederzeit 
geändert werden.

10.2	 Für die Berechnung der vom hochgerechneten 
Altersguthaben ohne Zins abhängigen Leis
tungen gilt der vom Bundesrat festgelegte 
Umwandlungssatz.

10.3	 Eine Änderung der Umwandlungssätze bewirkt 
eine entsprechende Anpassung der anwart-
schaftlichen Leistungen.

10.4	 Die gültigen Umwandlungssätze werden durch 
die Stiftung, bzw. bei Vorsorgewerken mit eigen-
verantwortlicher Vermögensanlage durch die Vor
sorgekommission in geeigneter Weise mitgeteilt.

11.	 Altersleistungen
11.1	 Die versicherte Person hat Anspruch auf eine 

lebenslänglich zahlbare Altersrente, wenn sie das 
Rücktrittsalter erreicht und bis zu diesem Zeit-
punkt voll erwerbsfähig oder teilweise oder ganz 
erwerbsunfähig war und dafür eine Invaliden-
rente nach diesem Reglement bezog.

Bezieht eine versicherte Person zum Zeitpunkt 
des Rücktrittsalters eine Invalidenrente nach 
diesem Reglement, so entspricht die Altersrente 
mindestens der gesetzlichen Invalidenrente.

11.2	 Eine versicherte Person, der eine Altersrente 
zusteht, hat für jedes Kind, das im Fall ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, 
Anspruch auf eine Pensionierten-Kinderrente.

11.3	 Das ordentliche Rücktrittsalter wird vorbehältlich 
der Übergangsbestimmungen am Monatsersten 
nach Vollendung des 65. Altersjahres erreicht. 
Anderslautende Bestimmungen des Vorsorge-
plans gehen vor.

11.4	 Die versicherte Person kann die vorzeitige 
Pensionierung bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses frühestens am Monatsersten nach 
Vollendung des 58. Altersjahres verlangen.

11.5	 Bei vorzeitiger Pensionierung besteht Anspruch 
auf eine Altersrente, berechnet mit den vom 
Stiftungsrat festgelegten, reduzierten Umwand-
lungssätzen. Mitversichert bleiben eine Ehe
gattenrente und eine Lebenspartnerrente von 
60 %, Waisenrenten sowie Pensionierten-Kinder-
renten von 20 % der reduzierten Altersrente. 
Bei Vorsorgewerken mit eigenverantwortlicher 
Vermögensanlage legt die Vorsorgekommission 
die Umwandlungssätze fest.

11.6	 Wird das Arbeitsverhältnis über das ordentliche 
Rücktrittsalter hinaus fortgesetzt, kann die ver-
sicherte Person verlangen, dass bis zum Zeit-
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
längstens aber bis zum 70. Altersjahr die Vor-
sorge weitergeführt oder der Bezug der Alters-
leistung aufgeschoben wird. (Der versicherte 
Lohn im Aufschub beträgt CHF 0.).

Für die Berechnung der Altersrente kommen 
die vom Stiftungsrat festgelegten, erhöhten 
Umwandlungssätze zur Anwendung.

Bei Vorsorgewerken mit eigenverantwortlicher 
Vermögensanlage legt die Vorsorgekommission 
die Umwandlungssätze fest.

Das Altersguthaben wird weiter verzinst. Für das 
Weiterführen der Vorsorge gelten die Altersgut-
schriften gemäss Vorsorgeplan.

Bei Tod vor der Pensionierung nach Erreichen des 
ordentlichen Rücktrittsalters sind im Falle des 
Weiterführens der Vorsorge oder des Aufschubs 
folgende Hinterlassenenrenten versichert:
•	 Eine Ehegattenrente in Höhe von 60 % der 

Altersrente, auf welche die versicherte Per-
son zum Zeitpunkt des Todes Anspruch 
gehabt hätte

•	 Eine Lebenspartnerrente in Höhe von 60 % 
der Altersrente, auf welche die versicherte 
Person zum Zeitpunkt des Todes Anspruch 
gehabt hätte

•	 Eine Waisenrente in Höhe von 20 % der 
Altersrente, auf welche die versicherte Per-
son zum Zeitpunkt des Todes Anspruch 
gehabt hätte.

Die Versicherung sämtlicher Erwerbsunfähigkeits
leistungen und der zusätzlichen Todesfalls
ummen erlischt ab Erreichen des ordentlichen 
Rücktrittsalters.
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Wird die Vorsorge weitergeführt, ist ein Wechsel 
zum blossen Aufschub des Bezugs der Altersleis-
tungen auf Verlangen der versicherten Person 
jederzeit auf Beginn des Folgemonats möglich. 
Hat die versicherte Person den Aufschub ver-
langt, ist das Weiterführen der Vorsorge ausge-
schlossen.

11.7	 Wird nach Vollendung des 58. Altersjahres der 
Lohn beim Arbeitgeber um mindestens 20 % des 
auf eine Vollzeitbeschäftigung umgerechneten 
Jahreslohnes dauerhaft reduziert, besteht 
höchstens entsprechend der Lohnreduktion 
Anspruch auf anteilmässige Altersleistungen 
gemäss den Grundsätzen über die vorzeitige 
Pensionierung. Bei Bezug in Kapitalform sind 
höchstens drei Teilbezüge in unterschiedlichen 
Kalenderjahren möglich. Die steuerliche Beurtei-
lung einer Teilpensionierung erfolgt im Einzelfall 
durch die zuständigen Steuerbehörden und die 
Abklärung ist Sache der versicherten Person.

12.	 Hinterlassenenleistungen
12.1	 Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 

besteht nur, wenn der Verstorbene im Zeitpunkt 
des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, 
deren Ursache zum Tod geführt hat, versichert 
war oder im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder 
Invalidenrente gemäss diesem Reglement 
erhielt.

12.2	 Im Rahmen der obligatorischen Leistungen 
gemäss BVG richtet sich die Zuständigkeit der 
Stiftung nach Art. 18 BVG.

13.	 Ehegattenrente
13.1	 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf 

eine Ehegattenrente.

13.2	 Sofern die Ehegattenrente keine laufende 
Rentenleistung ablöst, entsteht der Anspruch auf 
die Ehegattenrente per Todestag. Ansonsten 
entsteht der Anspruch auf den nächsten dem 
Todestag folgenden Monatsersten.

War bei einer teilinvaliden Person im Zeitpunkt 
des Todes ein aktiver Teil versichert, wird vom 
Todestag bis Ende Sterbemonat die höhere der 
beiden Leistungen ausgerichtet.

13.3	 Der Anspruch auf die Ehegattenrente erlischt 
mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person 
oder wenn sich diese vor Vollendung des 
45. Altersjahres wieder verheiratet. Im zweiten 
Fall wird eine Abfindung in dreifacher Höhe 
der Jahresrente gezahlt, es sei denn, es werde 
anstelle dieser Abfindung das Wiederaufleben 
der Ehegattenrente nach Auflösung der Folge-
ehe verlangt.

Bei Wiederverheiratung nach dem vollendeten 
45. Altersjahr bleibt der Rentenanspruch in 
unveränderter Höhe gewahrt.

13.4	 Für jedes ganze oder angebrochene Jahr, um das 
der überlebende Ehegatte mehr als zehn Jahre 
jünger ist als die versicherte Person, wird die Ehe-
gattenrente um je 1 % ihres vollen versicherten 
Betrages gekürzt.

13.5	 Erfolgt die Eheschliessung, nachdem die versi-
cherte Person das 65. Altersjahr vollendet hat, 
so besteht lediglich Anspruch auf den folgenden 
Prozentsatz der vollen versicherten Ehegatten-
rente:
•	 bei Eheschliessung im 66. Altersjahr 80 %
•	 bei Eheschliessung im 67. Altersjahr 60 %
•	 bei Eheschliessung im 68. Altersjahr 40 %
•	 bei Eheschliessung im 69. Altersjahr 20 %

Diese Ansätze werden gegebenenfalls mit den 
Kürzungen gemäss Ziffer 13.4 multiplikativ 
angewendet. Die gesetzlichen Leistungen wer-
den in jedem Fall ausgerichtet.

13.6	 Es besteht nur Anspruch auf die gesetzliche 
Mindestleistung:
•	 wenn die Ehe geschlossen wurde, nachdem 

die versicherte Person das 69. Altersjahr 
vollendet hatte;

•	 wenn die Eheschliessung nach Vollendung 
des 65. Altersjahres erfolgte und die versi-
cherte Person im Zeitpunkt der Verehelichung 
an einer schweren Krankheit litt, die ihr 
bekannt sein musste, und an der sie innert 
zwei Jahren nach der Verehelichung stirbt.

14.	 Lebenspartnerrente
14.1	 Wurde eine eheähnliche Lebensgemeinschaft 

vor Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters 
begründet, hat der überlebende Partner 
Anspruch auf Lebenspartnerrente, wenn im 
Zeitpunkt des Todes
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14.1.1	 die versicherte Person
•	 die Ehevoraussetzungen im Sinne des 

ZGB erfüllt, sowie 

14.1.2	 der überlebende Partner
•	 ebenfalls die Ehevoraussetzungen im 

Sinne des ZGB erfüllt und 
•	 keinen Anspruch auf eine Todesfall-

leistung einer in- oder ausländischen 
Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
infolge Tod eines früheren Ehegatten 
oder Lebenspartners hat oder gehabt 
hat sowie 

•	 mit der versicherten Person mindes-
tens in den letzten fünf Jahren vor 
dem Tod ununterbrochen im selben 
Haushalt gelebt und eine Lebens
gemeinschaft geführt hat oder

•	 mit der versicherten Person im Zeit-
punkt des Todes im selben Haushalt 
gelebt und eine Lebensgemeinschaft 
geführt hat sowie für den Unterhalt 
mindestens eines gemeinsamen 
Kindes aufkommen muss.

14.1.3	 Kein Anspruch besteht, wenn der über
lebende Partner den Anspruch auf die 
Lebenspartnerrente nicht innerhalb 
eines Jahres seit dem Tod der versicher-
ten Person geltend macht.

14.2	 Im Übrigen gelten für die Lebenspartnerrente 
vorbehältlich nachstehender Punkte die Bestim-
mungen zur Ehegattenrente.
14.2.1	 Eine Besserstellung des überlebenden 

Partners gegenüber dem überlebenden 
Ehegatten einer versicherten Person ist 
ausgeschlossen.

14.2.2	 Die Lebenspartnerrente wird nicht der 
Teuerung angepasst. 

14.2.3	 Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente 
erlischt definitiv mit dem Tode des Lebens-
partners oder wenn er sich vor Vollendung 
des 45. Altersjahres verheiratet bzw. eine 
eingetragene Partnerschaft eingeht oder 
in einer neuen Lebensgemeinschaft lebt.

14.2.4	 Eine Abfindung bzw. eine Option auf ein 
Wiederaufleben der Lebenspartnerrente 
ist ausgeschlossen.

14.2.5	Da der überlebende Partner keinen 
Anspruch auf konkurrierende Leistun-
gen nach UVG oder MVG hat, ist sein 
Anspruch nicht auf die BVG-Mindest
leistung beschränkt.

15.	 Rente für den geschiedenen Ehegatten
15.1	 Der überlebende geschiedene Ehegatte hat 

nach dem Tod der versicherten Person Anspruch 
auf eine Hinterlassenenleistung gemäss Art. 20 
und Übergangsbestimmung zur Änderung vom 
10. Juni 2016 BVV2.

15.2	 Der Anspruch beschränkt sich auf die Mindest-
leistungen gemäss BVG. Zudem werden die 
Leistungen um jenen Betrag gekürzt, um den sie 
zusammen mit den Hinterlassenenleistungen 
der AHV den Anspruch aus dem Scheidungsurteil 
übersteigen. Hinterlassenenrenten der AHV 
werden dabei nur so weit angerechnet, als sie 
höher sind als ein eigener Anspruch auf eine Inva-
lidenrente der IV oder eine Altersrente der AHV.

16.	 Todesfallsumme 
16.1	 Entsteht beim Tod einer versicherten Person vor 

der Pensionierung kein Anspruch auf eine Ehe-
gattenrente, auf eine Lebenspartnerrente, auf 
Renten für den geschiedenen Ehegatten oder 
auf Abfindungen, so wird das bis zum Zeitpunkt 
des Todes angesammelte Altersguthaben als 
Todesfallsumme ausbezahlt, sofern der Vor
sorgeplan nichts anderes vorsieht.

16.2	 Entsteht beim Tod einer versicherten Person vor 
der Pensionierung ein Anspruch auf eine Ehe-
gattenrente, auf eine Lebenspartnerrente, auf 
Renten für den geschiedenen Ehegatten oder 
auf Abfindungen, so wird, sofern das bis zum 
Zeitpunkt des Todes vorhandene Altersguthaben 
das Total der Barwerte aller genannten Leistun-
gen übersteigt und der Vorsorgeplan nichts 
anderes vorsieht, eine Todesfallsumme ausge-
richtet. Die Höhe der Summe entspricht der Diffe-
renz zwischen dem vorhandenen Altersguthaben 
und dem Total der Barwerte der genannten 
Leistungen.

16.3	 Sofern im Vorsorgeplan weitere Todesfallleistun-
gen versichert sind, werden diese beim Tod der 
versicherten Person zusätzlich zu den anderen 
Hinterlassenenleistungen ausgerichtet.
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17.	 Begünstigung
17.1	 Entsteht ein Anspruch auf eine Todesfallsumme 

gemäss Ziffer 16, so gilt unabhängig vom Erb-
recht die nachfolgende Begünstigungsordnung:
17.1.1	 der überlebende Ehegatte; bei Fehlen

17.1.2	 die minderjährigen, die zu mindestens 70 % 
invaliden und die in Ausbildung stehen-
den Kinder, welche das 25. Altersjahr noch 
nicht vollendet haben; bei Fehlen

17.1.3	 natürliche Personen, die von der versicher-
ten Person in erheblichem Masse unter-
stützt worden sind, oder die Person, die 
mit diesem in den letzten fünf Jahren 
bis zu seinem Tod ununterbrochen eine 
Lebensgemeinschaft geführt hat oder 
die für den Unterhalt eines oder mehrerer 
gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 
bei Fehlen

17.1.4	 in folgender Reihenfolge:
•	 die Kinder des Verstorbenen, welche 

die Voraussetzungen nach Ziffer 21 
nicht erfüllen

•	 die Eltern
•	 die Geschwister

17.2	 Wenn keine Hinterlassenen gemäss Ziffer 17.1. 
vorhanden sind, haben die Kindeskinder, 
bei deren Fehlen die Kinder der Geschwister 
Anspruch auf die Hälfte der Todesfallsumme.

17.3	 Sind mehrere Begünstigte anspruchsberechtigt, 
so erfolgt eine Aufteilung der Leistung pro Kopf.

17.4	 Sofern Hinterlassenenrenten oder Kapital 
anstelle einer Hinterlassenenrente aus einem 
anderen Vorsorgefall bezogen werden, besteht 
kein Anspruch gemäss Ziffer 17.1.3.

18.	 Erwerbsunfähigkeitsleistungen
18.1	 Wird eine versicherte Person vor Erreichen des 

Rücktrittsalters erwerbsunfähig, so ist die Stif-
tung für den Erwerbsunfähigkeitsfall zuständig, 
sofern und soweit die versicherte Person bei 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur 
Invalidität geführt hat, gemäss diesem Regle-
ment versichert war.

Im Rahmen der obligatorischen Leistungen 
gemäss BVG richtet sich die Zuständigkeit der 
Stiftung nach Art. 23 BVG.

18.2	 Der Invaliditätsgrad richtet sich nach Art. 24a 
BVG. Legt die IV keinen Invaliditätsgrad fest, 
wird auf die Kriterien abgestellt, die nach dem 
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
(IVG) gelten (Art. 16 ATSG). Eine Änderung des 
Invaliditätsgrades bewirkt nach Massgabe 
von Art. 24b BVG eine Leistungsänderung auf 
das von der IV festgestellte Wirkungsdatum.

Der Mindestinvaliditätsgrad beträgt 40 %.

18.3	 Die Wartefristen werden bei Erreichen des Min-
destinvaliditätsgrades eröffnet. Neue Ursachen 
begründen den Lauf neuer Wartefristen.

Für Unterbrüche der Erwerbsunfähigkeit und 
Änderungen des Erwerbsunfähigkeitsgrades vor 
Entstehung des Anspruchs auf eine Invaliden-
rente gemäss Art. 26 Abs. 1 BVG gilt: 
•	 Unterbrüche der Erwerbsunfähigkeit an min-

destens 30 aufeinanderfolgenden Tagen 
begründen die Eröffnung neuer Wartefristen

•	 Unterbrüche der Erwerbsunfähigkeit von 
weniger als 10 aufeinanderfolgenden Tagen 
begründen kein Aussetzen der Beitrags
befreiung und werden für die Berechnung 
der Wartefristen nicht angerechnet.

•	 Änderungen des Erwerbsunfähigkeitsgrades 
von weniger als 10 aufeinanderfolgenden 
Tagen begründen keine Anpassung der 
Beitragsbefreiung.

Ein Unterbruch der Erwerbsunfähigkeit liegt vor, 
wenn der Erwerbsunfähigkeitsgrad 40 % unter-
schreitet. Eine Änderung des Erwerbsunfähig-
keitsgrades im Sinne dieser Bestimmung liegt 
vor, wenn sich der Erwerbsunfähigkeitsgrad im 
Bereich zwischen 40 % und 100 % in einem nach 
Ziffer 20.2.1 relevanten Ausmass ändert. Ab Ent-
stehung des Anspruchs auf die Invalidenrente 
gemäss Art. 26 Abs. 1 BVG wird auf den Invalidi-
tätsgrad gemäss Art. 24a BVG abgestellt. 

18.4	 Wurde die Rente nach Verminderung der Invalidi-
tät auf einen rentenausschliessenden Grad 
aufgehoben, gilt als Rückfall das erneute Auf
treten einer Invalidität aus gleicher Ursache 
in einem rentenbegründenden Ausmass. Liegt 
zwischen Grundfall und Rückfall weder ein 
Stellenwechsel noch ein Wechsel der Vorsorge-
einrichtung vor, wird
•	 bei einer rentenausschliessenden Invalidität 

während mehr als einem Jahr ein neues 
Ereignis mit neuen Wartefristen angenommen
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•	 bei einem Rückfall innerhalb eines Jahres 
keine neuen Wartefristen angesetzt und die 
in der Zwischenzeit erfolgten Leistungs
anpassungen rückgängig gemacht.

18.5	 Die Stiftung verweigert oder kürzt ihre Erwerbs
unfähigkeitsleistungen im entsprechenden 
Umfang, wenn die IV eine Leistung infolge Ver-
weigerung der Mitwirkungspflicht verweigert 
oder kürzt.

19.	 Befreiung von der Beitragszahlung
19.1	 Der Anspruch auf Befreiung von der Beitrags-

zahlung entsteht mit Ablauf der im Vorsorge-
plan festgelegten Wartefrist. Nach Ablauf von 
12 Monaten ab Eröffnung der Wartefrist wird die 
Befreiung von der Beitragszahlung nur bei Vor-
liegen eines rechtskräftigen Rentenentscheides 
der IV erbracht. Er endet unter Vorbehalt von 
Art. 26a BVG, wenn keine anspruchsbegründende 
Invalidität mehr besteht, spätestens jedoch mit 
dem Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters.

19.2	 Ist der Mindestinvaliditätsgrad unterschritten, 
so besteht kein Anspruch auf Befreiung von der 
Beitragszahlung. Die Befreiung von der Beitrags-
zahlung wird entsprechend den für die Invaliden-
rente geltenden Regeln gewährt.

19.3	 Ziffer 20.2.1 (Rentensystem) gilt sinngemäss.

20.	 Invalidenrente
20.1	 Auf die gesetzlichen Leistungen beschränkte 

Ansprüche richten sich nach dem BVG.

20.2	 Für die Leistungsbemessung der übrigen Ansprü-
che gilt unter Vorbehalt der reglementarischen 
Übergangsbestimmungen:
20.2.1	 Rentensystem

Invaliditätsgrad nach 
Art. 24a BVG in %

Anspruch in % einer 
ganzen Rente

40 % 25,0 % (Viertelsrente)

41 % 27,5 %

42 % 30,0 %

43 % 32,5 %

44 % 35,0 %

45 % 37,5 %

46 % 40,0 %

47 % 42,5 %

48 % 45,0 %

49 % 47,5 %

50–69 % %-Anteil gemäss 
Invaliditätsgrad

Ab 70 % 100 % (ganze Rente)

20.2.2	 Bei Gradänderungen werden die 
Leistungen entsprechend Art. 24b BVG 
angepasst.

20.3	 Ist der Mindestinvaliditätsgrad unterschritten, 
so besteht kein Anspruch auf Invalidenrenten.

20.4	 Die Versicherungsgesellschaft ist jederzeit 
berechtigt, das Bestehen und den Grad der 
Invalidität zu überprüfen.

20.5	 Der Anspruch auf Invalidenrente entsteht im 
spätesten der folgenden Zeitpunkte:
•	 Beginn des Rentenanspruchs gemäss IV
•	 Beendigung der Lohnfortzahlungspflicht des 

Arbeitgebers bzw. des Anspruchs auf Kran-
kentaggeld, falls dieses wenigstens 80 % des 
Lohnes bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit 
beträgt und mindestens zur Hälfte vom 
Arbeitgeber finanziert wurde

•	 Ablauf der im Vorsorgeplan festgelegten 
Wartefrist

Die Invalidenrente endet unter Vorbehalt von 
Art. 26a BVG, wenn keine anspruchsbegründende 
Invalidität mehr besteht, spätestens jedoch mit 
dem Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters.

20.6	 Fehlen bei einer Graderhöhung aufgrund dersel-
ben Ursache Alters- oder Zinsgutschriften, so 
wird die Leistungserhöhung unter Anrechnung 
des Fehlbetrages bzw. der Fehlbeträge neu 
festgesetzt (Fehlbetrag im Verhältnis zum rech-
nerischen Altersguthaben). Austrittsleistungen 
sind maximal in jenem Umfang einbringbar, in 
dem sie zur verhältnismässigen Erhöhung der 
laufenden und anwartschaftlichen Leistungen 
erforderlich sind.

20.7	 Wird eine aufgrund von organisch nicht nach-
weisbaren Schmerzzuständen zugesprochene 
Invalidenrente gemäss lit. a Schlussbestimmung 
IVG herabgesetzt oder aufgehoben, so vermin-
dert sich oder endet der Leistungsanspruch der 
versicherten Person auf den Zeitpunkt auf den 
die Invalidenrente herabgesetzt oder aufge
hoben wird.
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21.	 Kinderrenten
21.1	 Als Kinderrenten gelten Waisenrenten, Invaliden-

Kinderrenten und Pensionierten-Kinderrenten.

21.2	 Anspruch auf eine Waisenrente haben die Kinder 
der versicherten Person gemäss Art. 252 ZGB 
Stief- und Pflegekinder gemäss Art. 49 AHVV.

Eine versicherte Person, der eine Altersrente 
zusteht, hat für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, 
Anspruch auf eine Pensionierten-Kinderrente.

Eine versicherte Person, der eine Invalidenrente 
zusteht, hat für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, 
Anspruch auf eine Invaliden-Kinderrente.

21.3	 Die Invaliden- und Pensionierten-Kinderrenten 
werden zusätzlich zur Invaliden- und Altersrente 
ausgerichtet. Die Höhe der Pensionierten-Kinder-
rente richtet sich nach der Höhe der ausgerich-
teten Altersrente.

Der Anspruch auf eine Waisenrente entsteht per 
Todestag. Löst die Waisenrente eine laufende 
Rente ab, entsteht der Anspruch auf den dem 
Todestag folgenden Monatsersten.

War bei einer teilinvaliden Person im Zeitpunkt 
des Todes ein aktiver Teil versichert, wird vom 
Todestag bis dem darauffolgenden Monatsersten 
die höhere der beiden Leistungen ausgerichtet.

21.4	 Der Anspruch auf Kinderrenten erlischt mit 
dem Tod des Kindes, spätestens aber, wenn 
das Kind das 20. Altersjahr vollendet. Über das 
20. Altersjahr des Kindes hinaus, jedoch längs-
tens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres 
besteht Anspruch auf Kinderrenten, wenn ein 
Kind noch in Ausbildung steht oder zu mindes-
tens 70 % erwerbsunfähig ist.

21.5	 Invaliden- und Pensionierten-Kinderrenten 
werden in jedem Fall nur so lange ausgerichtet, 
wie eine Invaliden- bzw. eine Altersrente an die 
versicherte Person ausgerichtet wird.

22.	 Anpassung der Renten an die Preisentwicklung
22.1	 Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren 

Laufzeit drei Jahre überschritten hat, werden 
im Umfang des gesetzlichen Minimums bis zum 
Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters 
der anspruchsberechtigten Person der Preis
entwicklung angepasst.

22.2	 Die Anpassung der Waisen- und Invaliden-Kinder
renten erfolgt bis zum Erlöschen des Renten
anspruchs.

22.3	 Der Stiftungsrat entscheidet jährlich darüber, 
ob und in welchem Ausmass die übrigen Renten 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
angepasst werden.

23.	 Kapitalabfindung
23.1	 Die Vorsorgeleistungen werden in der Regel in 

Rentenform erbracht. Die anspruchsberechtigte 
Person kann jedoch anstelle der Altersrente, der 
Ehegattenrente oder der Rente für den geschie-
denen Ehegatten eine Kapitalabfindung nach 
Ziffer 23.2 bis 23.4 verlangen.

Verlangt eine verheiratete versicherte Person die 
Kapitalabfindung anstelle der Altersrente, so ist 
das schriftliche Einverständnis des Ehegatten 
erforderlich. Die Stiftung kann auf Kosten der 
versicherten Person Nachweise der Zustimmung 
verlangen.

23.2	 Anstelle der Altersrente kann die anspruchsbe-
rechtigte Person das Altersguthaben ganz oder 
teilweise als einmalige Kapitalabfindung verlan-
gen. Dazu muss sie eine schriftliche Erklärung 
spätestens einen Monat vor der ersten Alters-
rentenzahlung gegenüber der Stiftung abge-
ben. Betrifft die Auszahlung das ganze Alters-
guthaben, erlöschen sämtliche Ansprüche aus 
dem Versicherungsverhältnis, einschliesslich 
der nach dem Rücktrittsalter versicherten Ehe
gatten- und Kinderrenten. Bei einem Teilkapital-
bezug wird das BVG-Altersguthaben anteil
mässig gekürzt. Die nach dem Teilbezug 
versicherten Ansprüche sind von der Höhe des 
verbleibenden Altersguthabens abhängig.
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23.3	 Anstelle einer Ehegattenrente kann der überle-
bende Ehegatte ganz oder teilweise eine 
Kapitalabfindung verlangen. Er hat dies vor der 
ersten Rentenzahlung, spätestens aber zwei 
Monate nach Bekanntgabe der Höhe des Kapi-
tals der Stiftung schriftlich bekannt zu geben. 
Die Kapitalabfindung muss mindestens ein Vier-
tel des Kapitals betragen.

Wird infolge Koordination während eines gewis-
sen Zeitraums keine Ehegattenrente ausgerich-
tet, so muss die Kapitalabfindung innerhalb von 
zwei Monaten ab Todestag schriftlich bei der 
Stiftung verlangt werden.

Die Höhe der Kapitalabfindung wird nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen 
berechnet; künftige Änderungen in der Koordi
nation werden aufgrund von Durchschnittswer-
ten definitiv und unrevidierbar miteinkalkuliert. 
Im Umfang der Kapitalabfindung erlöschen 
sämtliche Ansprüche des überlebenden Ehe
gatten aus dem Versicherungsverhältnis gegen-
über der Stiftung, insbesondere auch auf An
passung der Leistung an die Preisentwicklung.

Diese Regelung gilt gleichermassen für die 
Lebenspartnerrente und die Rente für die 
geschiedenen Ehegatten.

23.4	 Anstelle der Alters- oder Hinterlassenenrente wird 
in jedem Fall eine Kapitalabfindung ausgerichtet, 
wenn die Altersrente weniger als 10 %, die Ehe-
gattenrente weniger als 6 %, die Pensionierten- 
oder Waisenrente pro Kind weniger als 2 % der 
Mindestaltersrente der AHV beträgt. Die Höhe der 
Kapitalabfindung anstelle der Ehegatten- und 
Kinderrenten bemisst sich nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen. Die Kapital
abfindung anstelle der Altersrente entspricht 
dem vorhandenen Altersguthaben.

24.	 Auszahlung, Erfüllungsort
24.1	 Die Renten werden monatlich vorschüssig 

ausgerichtet. Entsteht oder endet der Renten-
anspruch nicht an einem Monatsersten, so 
wird eine Teilrente ausgerichtet.

24.2	 Erfüllungsort für Leistungszahlungen ist der 
Wohnsitz der anspruchsberechtigten Person 
bzw. ihres gesetzlichen Vertreters. Die Zahlungen 
erfolgen an die der Stiftung vom Anspruchs
berechtigten gemeldete Zahlungsadresse in der 
Schweiz, in einem EU- oder EFTA-Staat oder in 
einem Staat, der für Zahlungsabwicklungen den 
IBAN-Standard anwendet. Transaktionskosten, 
die entstehen, weil die Zahlung in einen Staat 
erfolgt, der nicht den IBAN-Standard anwendet, 
und Wechselkursgebühren gehen zulasten des 
Anspruchsberechtigten. Die Zahlungen der Stif-
tung erfolgen immer in Schweizer Franken.
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III. Finanzierung

25.	 Beiträge
25.1	 Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme 

in das Vorsorgewerk und dauert bis zum Tod der 
versicherten Person oder bis zur Pensionierung, 
längstens jedoch bis zum Austritt aus dem 
Vorsorgewerk. Bei Invalidität gelten die Bestim-
mungen über die Befreiung von der Beitrags-
zahlung.

25.2	 Die Beiträge zur Finanzierung der Vorsorgeleis-
tungen werden vom Arbeitgeber und den ver
sicherten Personen gemeinsam aufgebracht. 
Der Beitrag des Arbeitgebers ist insgesamt 
mindestens gleich hoch wie die Summe der 
Beiträge aller versicherten Personen.

Die Art, die Höhe und die Aufteilung der Beiträge 
zur Finanzierung der Vorsorgeleistungen ist im 
Vorsorgeplan umschrieben.

Die Beiträge der versicherten Personen werden 
jeweils bei der Lohnzahlung erhoben. Der Arbeit-
geber schuldet der Stiftung die gesamten durch 
ihn und die versicherten Personen zu leistenden 
Beiträge.

25.3	 Der Arbeitgeber kann für die Bezahlung seiner 
Beiträge Mittel aus einer gesondert ausgewie
senen Arbeitgeber-Beitragsreserve entnehmen, 
die von ihm vorgängig geäufnet worden ist.

25.4	 Sofern es die finanzielle Lage der Stiftung resp. 
des Vorsorgewerks verlangt, insbesondere wenn 
die erforderlichen Wertschwankungsreserven 
oder die versicherungstechnischen Rückstellun-
gen nicht ausreichend gebildet sind, oder wenn 
eine Unterdeckung vorliegt, kann die Stiftung 
resp. das Vorsorgewerk nach Massgabe des 
Reglements zur Bildung von Rückstellungen 
und Reserven Beiträge dafür erheben.

26.	 Einkauf
26.1	 Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist der Einkauf 

in das Altersguthaben gemäss Ziffer 8.2 möglich.

26.2	 Insoweit eine Arbeitsunfähigkeit besteht, ist ein 
Einkauf unter Vorbehalt von Ziffer 8.2.1 ausge-
schlossen. Für Bezüger einer Invalidenrente gilt 
dieser Ausschluss nach Massgabe ihres Renten-
anspruchs.

26.3	 Ist das Einkaufspotenzial gemäss dem Regle-
ment voll ausgeschöpft, sind zusätzliche Ein-
käufe möglich, um Leistungskürzungen bei 
vorzeitiger Pensionierung ganz oder teilweise 
auszugleichen, maximal die Differenz zwischen 
der voraussichtlichen Altersrente im ordentli-
chen Rücktrittsalter und der reduzierten Alters-
rente bei vorzeitiger Pensionierung (Auskauf). 
Für den Auskauf gelten die reglementarischen 
Voraussetzungen des Einkaufs sinngemäss. 
Der Auskauf wird in einem separaten Alters-
konto geführt und im Zeitpunkt der vorzeitigen 
Pensionierung dem Altersguthaben zuge
rechnet.
26.3.1	 Bei einem Verzicht auf die vorzeitige 

Pensionierung  
darf das reglementarische Leistungsziel 
um höchstens 5 % überschritten werden. 
Die nicht mehr zur Finanzierung der Leis-
tungskürzungen benötigten Mittel aus 
dem separaten Alterskonto werden zur 
Begleichung von bis zur Pensionierung 
noch zu leistenden Arbeitnehmerbeiträgen 
verwendet. Überschiessende Alterskapi-
talien verfallen zu Gunsten des Vorsorge-
werks.

26.3.2	 Bei Tod vor der Pensionierung wird das 
Guthaben auf dem separaten Alters-
konto für den Auskauf als zusätzliche 
Todesfallsumme ausgerichtet.

26.3.3	Bei einem Vorbezug im Rahmen der 
Bestimmungen über die Wohneigentums-
förderung erfolgt eine Entnahme aus dem 
separaten Alterskonto für den Auskauf erst 
nachdem das Altersguthaben im gesetz-
lich zulässigen Rahmen abgebaut ist.

26.3.4	Bei Dienstaustritt ist das Guthaben für 
den Auskauf Bestandteil des gesamten 
vorhandenen Altersguthabens im Sinne 
von Art. 15 FZG).
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26.4	 Die steuerliche Beurteilung eines Einkaufs 
erfolgt im Einzelfall durch die zuständigen 
Steuerbehörden und die Abklärung ist Sache 
der versicherten Person.

26.5	 Die aus einem Einkauf resultierenden Leistungen 
dürfen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht 
in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen 
werden.

IV. Besondere Bestimmungen

27.	 Sicherheitsfonds für den Altersstrukturausgleich 
und die Insolvenzdeckung
Die Stiftung ist dem gesamtschweizerischen Sicher-
heitsfonds BVG angeschlossen. Die Mittel des Sicher-
heitsfonds dienen insbesondere:
•	 zur Finanzierung von Zuschüssen an Vorsorge-

werke, deren Altersstruktur ungünstig ist;
•	 zur Sicherstellung der Leistungen im Rahmen 

von Art. 56 Abs. 2 BVG, wenn diese infolge 
Zahlungsunfähigkeit des Vorsorgewerks nicht 
erbracht werden können.

28.	 Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden
Die Stiftung kürzt ihre Erwerbsunfähigkeits- und Hin-
terlassenenleistungen im entsprechenden Umfang, 
wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder ver-
weigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod oder 
die Invalidität durch schweres Verschulden herbei
geführt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme 
der IV widersetzt. 

29.	 Koordination und Regress
29.1	 Die Stiftung anerkennt den Anspruch auf 

Erwerbsunfähigkeits- und Hinterlassenenleis-
tungen nur insoweit, als die maximal vorgesehe-
nen Leistungen zusammen mit den anderen 
Einkünften 90 % des mutmasslich entgangenen 
Verdienstes nicht übersteigen. Kinder- und 
Familienzulagen werden nicht berücksichtigt.

29.2	 Als andere Einkünfte gelten
•	 Leistungen gleicher Art und Zweckbestim-

mung wie Taggelder, Renten sowie Kapitalleis-
tungen mit ihrem Rentenumwandlungssatz 
in- und ausländischer Privat- und Sozialver
sicherungen sowie Vorsorgeeinrichtungen, 
die der anspruchsberechtigten Person aus-
gerichtet werden;

•	 das zusätzlich erzielte oder hypothetische 
Erwerbs- oder Ersatzeinkommen der versi-
cherten Person, mindestens in der Höhe des 
von der IV festgestellten Invalideneinkom-
mens.

Ein während der Wiedereingliederung erzieltes 
Zusatzeinkommen wird nicht angerechnet. 
Während der Weiterversicherung und Aufrecht-
erhaltung des Leistungsanspruchs nach Art. 
26a BVG wird die laufende Invalidenrente nur 
insoweit entsprechend dem verminderten Inva
liditätsgrad gekürzt, wie die Kürzung durch 
ein Zusatzeinkommen der versicherten Person 
ausgeglichen wird.

29.3	 Die Einkünfte des überlebenden Ehegatten und 
der Waisen werden zusammengerechnet. Im 
Rahmen der obligatorischen Leistungen gemäss 
BVG richtet sich die Koordination nach den 
gesetzlichen Bestimmungen (Art. 24 ff. BVV 2).

29.4	 Leistungsverweigerungen oder -kürzungen der 
Unfall- oder Militärversicherung werden nicht 
ausgeglichen.

29.5	 Gegenüber einem Dritten, der für den Versiche-
rungsfall haftet, tritt die Vorsorgeeinrichtung im 
Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der 
gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der 
versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und 
weiteren Begünstigten gemäss Art. 20a BVG ein. 
Erbringt die Stiftung überobligatorische Leis
tungen, sind die versicherte Person, ihre Hinter-
lassenen und weitere Begünstigte verpflichtet, 
der Stiftung ihre Ansprüche gegenüber einem 
haftpflichtigen Dritten bis auf die Höhe der reg-
lementarischen Leistungen abzutreten.

30.	 Überschussbeteiligung
30.1	 Grundlage für die Risiko-Überschussbeteiligung 

ist das Ergebnis der jährlichen Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung im Rahmen der Kollektiv
versicherung der Stiftung mit der Versicherungs-
gesellschaft.

30.2	 Ein allfälliger Überschuss gilt als Ertrag der 
Stiftung.

30.3	 Nach dem Entscheid über die Teuerungsanpas-
sung gemäss Ziffer 22.3 Vorsorgereglement 
entscheidet der Stiftungsrat über die Verwen-
dung dieses Ertrages innerhalb der Stiftung.
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31.	 Unterdeckung
Weist die Stiftung bzw. das Vorsorgewerk mit eigener 
Vermögensanlage eine Unterdeckung aus, so sind 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch 
den Stiftungsrat bzw. die Vorsorgekommission Sanie-
rungsmassnahmen zu prüfen und falls notwendig 
durchzuführen.

Zur Behebung der Unterdeckung können alle gesetzli-
chen Möglichkeiten ausgeschöpft und insbesondere 
folgende Massnahmen beschlossen werden:
•	 Änderung zukünftiger reglementarischer Leis-

tungsansprüche im überobligatorischen Bereich 
bzw. Kürzung anwartschaftlicher Leistungen

•	 Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven mit 
Verwendungsverzicht

•	 Einlage des Arbeitgebers
•	 Erhebung von Zusatzbeiträgen von Arbeitgeber 

und Arbeitnehmern, wobei der Beitrag des 
Arbeitgebers mindestens gleich hoch sein muss 
wie die Summe der Beiträge der Arbeitnehmer

•	 Wechsel der Anlagestrategie
•	 Minder- bzw. Nullverzinsung 
•	 Minderverzinsung im Obligatorium (höchstens 

5 Jahre, höchstens Reduktion um 0,5 Prozent-
punkte)

•	 Beitrag von Rentnern durch Verrechnung mit 
den laufenden Renten auf dem Teil der laufenden 
Rente der in den letzten zehn Jahren vor der 
Einführung dieser Massnahme durch gesetzlich 
oder reglementarisch nicht vorgeschriebene 
Erhöhungen entstanden ist.

Während der Dauer einer Unterdeckung kann der Stif-
tungsrat bzw. bei Vorsorgewerken mit eigenverant-
wortlicher Vermögensanlage die Vorsorgekommission 
zudem
•	 die Verpfändung, den Vorbezug und die Rück

zahlung zeitlich und betragsmässig einschränken 
oder ganz verweigern

•	 eine allenfalls reglementarisch vorgesehene Mög-
lichkeit der vorzeitigen Pensionierung aufheben.

32.	 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung
32.1	 Leistungsansprüche aus diesem Reglement 

dürfen vor ihrer Fälligkeit weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Vorbehalten bleibt die Ver-
pfändung gemäss den Bestimmungen über die 
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge.

32.2	 Bereits fällig gewordene Leistungsansprüche 
dürfen mit Forderungen, die der Arbeitgeber der 
Stiftung abgetreten hat, nur verrechnet werden, 
wenn sich diese Forderungen auf Beiträge bezie-
hen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind.

33.	 Wohneigentumsförderung
33.1	 Bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf 

Altersleistungen kann die versicherte Person im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Mittel 
der beruflichen Vorsorge zum Erwerb von Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf vorbeziehen oder 
verpfänden. Vorbehalten bleiben Einschränkun-
gen im Rahmen von Sanierungsmassnahmen bei 
Unterdeckung. Die Mittel der beruflichen Vor-
sorge können verwendet werden für
•	 den Erwerb und die Erstellung von Woh

neigentum,
•	 die Beteiligungen an Wohneigentum,
•	 die Rückzahlung von Hypothekardarlehen.

33.2	 Ist die versicherte Person verheiratet, bedürfen 
sowohl der Vorbezug als auch die Verpfändung 
der schriftlichen Einwilligung des Ehegatten. 
Die Stiftung kann auf Kosten der versicherten 
Person Nachweise der Zustimmung verlangen.

33.3	 Die Geschäftsführungsstelle verlangt für Gesu-
che um Vorbezug bzw. Verpfändung von der 
versicherten Person eine angemessene Ent-
schädigung ihres Bearbeitungsaufwandes 
gemäss dem Kostenreglement.

33.4	 Der Vorbezug entspricht bis zum 50. Altersjahr 
maximal der Höhe der Austrittsleistung; ab 
dem 50. Altersjahr entspricht er höchstens der 
Austrittsleistung bei Alter 50 oder der Hälfte 
der Austrittsleistung zum Zeitpunkt des Bezugs. 
Im Falle einer Ehescheidung oder gerichtlichen 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
gilt der Vorbezug als Austrittsleistung.

Hat während der Ehe ein Vorbezug stattgefun-
den, so werden der Kapitalabfluss und der Zins-
verlust anteilmässig dem vor der Eheschliessung 
und dem danach bis zum Vorbezug geäufneten 
Altersguthaben belastet.

Hat der Vorbezug eine Kürzung der versicherten 
Risikoleistungen zur Folge, so kann eine Zusatz-
versicherung zur Deckung der Risiken Tod und 
Invalidität abgeschlossen werden. Die Kosten für 
die Zusatzversicherung trägt die versicherte 
Person.
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Der Vorsorgeplan hält fest, ob und inwiefern ein 
Vorbezug eine Änderung der versicherten Leis-
tungen zur Folge hat.

Der vorbezogene Betrag muss zurückbezahlt 
werden, wenn die Voraussetzungen für den Bezug 
nicht oder nicht mehr erfüllt sind.

Die freiwillige Rückzahlung des Vorbezugs ist 
zulässig bis zur Entstehung des Anspruchs auf 
Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen 
Vorsorgefalls oder bis zur Barauszahlung der 
Austrittsleistung.

33.5	 Bis zum 50. Altersjahr kann die versicherte Person 
ihren Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder 
einen Betrag bis zur Höhe der Austrittsleistung 
verpfänden. Hat die versicherte Person das 
50. Altersjahr überschritten, so ist der Anspruch 
auf Verpfändung auf denjenigen Betrag begrenzt, 
den sie ab Alter 50 für den Vorbezug geltend 
machen könnte. Die Verpfändung bedarf zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Anzeige an die 
Versicherungsgesellschaft und Geschäftsfüh-
rungsstelle.

Betreffend Rückzahlung eines allfälligen Erlöses 
aus Pfandverwertung gelten die Bestimmungen 
über den Vorbezug sinngemäss.

34.	 Ehescheidung
34.1	 Bei Ehescheidung entscheidet das Gericht über 

den Ausgleich der während der Ehe bis zum Zeit-
punkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens 
erworbenen Ansprüche. Grundsätzlich werden 
die Austrittsleistungen und Rentenanteile nach 
den Artikeln 122 – 124e ZGB geteilt.

34.2	 Ausgleichsverpflichtete versicherte Personen
34.2.1	 Aktive Versicherte 

Das Altersguthaben vermindert sich um 
den zu übertragenden Betrag nach 
Massgabe von Ziffer 8.3 des Vorsorge
reglements. 
Ein Wiedereinkauf ist möglich.

34.2.2	 Invalidenrentenbezüger  
Das passive, d.h. sich auf den invaliden 
Teil beziehende, Altersguthaben vermin-
dert sich um den zu übertragenden 
Betrag nach Massgabe von Ziffer 8.3 des 
Vorsorgereglements. Bei Teilinvaliden 
wird er vorrangig dem Altersguthaben 
des aktiven Teils entnommen. 
Die laufende reglementarische Invaliden-
rente wird durch die Entnahme nicht 
gekürzt. Der obligatorische Teil dieser 
Invalidenrente (gesetzliche Invalidenrente) 
wird ab Rechtskraft des Scheidungs
urteils rechnerisch wie folgt gekürzt: Die 
Kürzung entspricht dem entnommenen 
obligatorischen Teil des passiven Alters-
guthabens multipliziert mit dem der 
Berechnung der Invalidenrente zugrunde
liegenden obligatorischen Umwand-
lungssatz. Sie darf jedoch im Verhältnis 
zum bisherigen obligatorischen Teil der 
Invalidenrente nicht grösser sein, als der 
übertragene Teil der passiven Austritts-
leistung im Verhältnis zur gesamten pas-
siven Austrittsleistung. Bei teilinvaliden 
Versicherten wird im Falle von Gradände-
rungen eine Neuberechnung der Kürzung 
vorgenommen.

Im Zeitpunkt der Einleitung des Schei-
dungsverfahrens laufende und anwart-
schaftliche Invaliden-Kinderrenten und 
sie ablösende Kinderrenten werden nicht 
gekürzt.

Die anwartschaftlichen Hinterlassenen-
leistungen werden insoweit gekürzt, als 
sie durch entnommenes, nicht wiederein-
gebrachtes Altersguthaben finanziert sind.

Ein Wiedereinkauf ist nur in die Alters- 
und anwartschaftlichen Hinterlassenen-
leistungen möglich. Bei Teilinvaliden wird 
der Betrag aus einem Wiedereinkauf vor-
rangig dem Altersguthaben des aktiven 
Teils gutgeschrieben.

34.2.3	 Altersrentenbezüger
Die laufende Altersrente vermindert sich 
um den dem ausgleichsberechtigten 
Ehegatten zugesprochenen Rentenanteil.
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Im Zeitpunkt der Einleitung des Schei-
dungsverfahrens laufende Kinderrenten 
und sie ablösende Waisenrenten werden 
nicht gekürzt. Anwartschaftliche Pensio-
nierten-Kinderrenten und Hinterlasse-
nenleistungen werden auf der Grundlage 
der gekürzten Altersrente berechnet.

Ein Wiedereinkauf ist ausgeschlossen. 

34.2.4	 Pensionierung, Erreichen des Rücktritts
alters während des Scheidungsverfahrens 
Wird ein aktiv Versicherter während des 
Scheidungsverfahrens pensioniert, so 
kürzt die Stiftung den zu übertragenden 
Teil der Austrittsleistung und die Alters-
rente. Die Kürzung erfolgt nach Massgabe 
von Art. 19g Abs. 1 FZV.

Erreicht ein Invalidenrentenbezüger wäh-
rend des Scheidungsverfahrens das Rück-
trittsalter, so kürzt die Stiftung den zu 
übertragenden Teil der Austrittsleistung 
sinngemäss nach Art. 19g Abs. 2 FZV.

34.3	 Ausgleichsberechtigte versicherte Personen
34.3.1	 Aktive Versicherte 

Eine eingegangene Austrittsleistung, 
lebenslange Rente nach Art. 124a ZGB 
oder Kapitalabfindung für die lebens-
lange Rente wird im Verhältnis, in dem 
sie in der Vorsorge des ausgleichsver-
pflichteten Ehegatten belastet wurde, 
dem obligatorischen und dem überobli-
gatorischen Teil des Altersguthabens 
gutgeschrieben. 

34.3.2	 Invalidenrentenbezüger  
Das passive Altersguthaben erhöht sich 
um einen eingehenden Betrag nach 
Massgabe von Ziffer 34.3.1. Bei Teilinvali-
den wird er vorrangig dem Altersguthaben 
des aktiven Teils gutgeschrieben. Die lau-
fende reglementarische Invalidenrente 
wird durch die Gutschrift nicht erhöht. 
Bei teilinvaliden Versicherten wird sie 
bei Gradänderungen aus gleicher Ursache 
nicht berücksichtigt. 

34.3.3	 Altersrentenbezüger 
Ein Ausgleichsanspruch gegenüber der 
Vorsorgeeinrichtung des ausgleichsver-
pflichteten Ehegatten kann nicht zur Erhö-
hung der laufenden reglementarischen 
Altersrente der Stiftung verwendet werden.

34.4	 Hat die Stiftung eine lebenslange Rente nach 
Art. 124a ZGB zu übertragen, so kann der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte schriftlich und 
unwiderruflich vor der ersten Rentenübertragung 
an deren Stelle eine Überweisung in Kapitalform 
beantragen. Die Kapitalisierung wird nach den 
für die zu teilende Altersrente massgebenden 
technischen Grundlagen der Stiftung berechnet. 
Mit der Überweisung in Kapitalform sind sämtli-
che Ansprüche des ausgleichsberechtigten Ehe-
gatten gegenüber der Stiftung abgegolten.

Hat der ausgleichsberechtigte Ehegatte 
Anspruch auf eine volle Invalidenrente oder das 
Mindestalter für die vorzeitige Pensionierung 
erreicht, so zahlt ihm die Stiftung auf Verlangen 
die lebenslange Rente nach Art. 124a ZGB aus.

Hat der ausgleichsberechtigte Ehegatte das 
Rentenalter nach Art. 13 Abs. 1 BVG erreicht, so 
wird ihm die lebenslange Rente nach Art. 124a 
ZGB ausbezahlt. Auf Verlangen erfolgt die Über-
weisung in seine Vorsorge, wenn er sich nach 
deren Reglement noch einkaufen kann. 
Aus der lebenslangen Rente nach Art. 124a ZGB 
können keine weiteren Ansprüche auf Leistungen, 
insbesondere keinerlei Hinterlassenenleistungen, 
abgeleitet werden.

35.	 Unbezahlter Urlaub
35.1	 Als unbezahlter Urlaub gilt ein freiwilliger, nicht 

bezahlter Unterbruch der Arbeit während des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses von mindes-
tens einem Monat und maximal 12 Monaten.

35.2	 Für die Dauer des unbezahlten Urlaubs wird 
das Vorsorgeverhältnis unterbrochen und es 
wird kein Lohn versichert (Der versicherter Lohn 
beträgt CHF 0.).

35.3	 Der Versicherungsschutz während des Unter-
bruchs des Vorsorgeverhältnisses ist nach 
Ablauf der gesetzlichen Nachdeckungsfrist auf 
folgende Ansprüche beschränkt:
•	 Alters- und Todesfall: Anspruch auf das 

vorhandene Altersguthaben
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•	 Invaliditätsfall: Bei Anspruch auf eine volle 
Invalidenrente der IV besteht auf ausdrückli-
chen Antrag der versicherten Person Anspruch 
auf das vorhandene Altersguthaben (vorzei-
tige Auszahlung der Altersleistung).

35.4	 Die versicherte Person hat die Möglichkeit, für 
die Dauer des unbezahlten Urlaubs die Weiter-
versicherung im bisherigen Umfang für die 
gesamten versicherten Leistungen (Alter, Tod 
und Invalidität) oder lediglich für die Erwerbs
unfähigkeits- und Hinterlassenenleistungen (Tod 
und Invalidität) zu verlangen. Das Formular mit 
dem schriftlichen Begehren muss vor Antritt des 
unbezahlten Urlaubs bei der Stiftung eingegan-
gen sein.

35.5	 Erleidet der Versicherte während der Weiterver-
sicherung im unbezahlten Urlaub einen Unfall im 
Sinne des Art. 4 ATSG, eine Berufskrankheit oder 
eine unfallähnliche Körperschädigung im Sinne 
des UVG, so erbringt die Stiftung die Rentenleis-
tungen maximal in Höhe der obligatorischen 
Leistungen gemäss BVG. Allfällige im Vorsorge-
plan vorgesehene Leistungen aus Lohnteilen 
über dem UVG-Maximum bleiben versichert.

35.6	 Die abhängig von der gewählten Deckung zu 
erbringenden Beiträge sind von der versicherten 
Person zu finanzieren. Der Vorsorgeplan kann 
eine abweichende Finanzierung vorsehen. Bei-
tragsschuldner gegenüber der Stiftung bleibt der 
Arbeitgeber.

35.7	 Nimmt der Arbeitnehmer nach Ablauf des unbe-
zahlten Urlaubs die Arbeit nicht wieder auf, gilt 
die versicherte Person per diesem Datum als aus 
dem Vorsorgewerk ausgetreten. Vorbehalten 
bleibt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
auf einen früheren Zeitpunkt.

V. Freizügigkeitsfall

36.	 Austrittsleistung, Anspruch und Höhe
36.1	 Versicherte Personen, welche das Vorsorgewerk 

verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizü-
gigkeitsfall) und für die bereits ein Altersguthaben 
geäufnet worden ist, haben Anspruch auf eine 
Austrittsleistung.

36.2	 Die reglementarische Austrittsleistung entspricht 
dem höchsten der folgenden drei Werte:
36.2.1	 Das gesamte vorhandene Altersguthaben 

(Deckungskapital) nach Art. 15 FZG 
(Anspruch im Beitragsprimat).

36.2.2	 Der Mindestbetrag nach Art. 17 FZG. 
Dieser Mindestbetrag setzt sich 
zusammen aus:
•	 den eingebrachten Eintrittsleistungen 

samt Zinsen;
•	 den von der versicherten Person 

geleisteten Arbeitnehmer-Spar
beiträgen samt Zinsen;

•	 einem Zuschlag auf den verzinsten 
Arbeitnehmer-Sparbeiträgen. Dieser 
Zuschlag beträgt im Alter 21 vier Pro-
zent und erhöht sich jährlich um vier 
Prozent. Er beträgt maximal hundert 
Prozent. Das Alter ergibt sich aus der 
Differenz zwischen dem Kalenderjahr 
und dem Geburtsjahr.

36.2.3	 Das gesetzliche Altersguthaben gemäss 
BVG nach Art. 18 FZG. 

37.	 Erbringung der Austrittsleistung
37.1	 Die Austrittsleistung wird an die Vorsorge

einrichtung des neuen Arbeitgebers überwiesen. 
Ist eine Überweisung nicht möglich, so ist der 
Vorsorgeschutz durch eine Freizügigkeitspolice 
oder ein Freizügigkeitskonto zu erhalten.

Versicherte Personen, welche aus der obligatori-
schen Versicherung ausscheiden, nachdem sie 
ihr während mindestens 6 Monaten unterstellt 
waren, und die nicht in eine neue Vorsorge
einrichtung eintreten, können die Versicherung, 
soweit die gesetzlichen Mindestleistungen 
betroffen sind, bei der Stiftung Auffangeinrich-
tung BVG weiterführen.
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37.2	 Versicherte Personen, welche nicht in eine neue 
Vorsorgeeinrichtung eintreten, haben der Stif-
tung mitzuteilen, in welcher zulässigen Form sie 
ihren Vorsorgeschutz erhalten wollen.

Bleibt diese Mitteilung aus, so überweist die Stif-
tung frühestens sechs Monate, spätestens aber 
zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Aus-
trittsleistung samt Zins an die Stiftung Auffang-
einrichtung BVG.

37.3	 In den nachstehenden Fällen kann die versicherte 
Person im gesetzlich zulässigen Rahmen die 
Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen:
•	 wenn die Austrittsleistung weniger als ihr 

eigener Jahresbeitrag beträgt;
•	 wenn sie die Schweiz endgültig verlässt 

und die Voraussetzungen von Art. 25f FZG 
eingehalten sind.

•	 wenn sie eine selbstständige Erwerbs
tätigkeit aufnimmt und der obligatorischen 
Versicherung nicht mehr untersteht.

37.4	 Wer eine Barauszahlung verlangt, hat der Stif-
tung anzugeben, welche der angeführten Voraus-
setzungen erfüllt ist, und die von dieser verlang-
ten Nachweise beizubringen. An verheiratete 
lebende anspruchsberechtigte Personen ist die 
Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte 
schriftlich zustimmt. Die Stiftung kann auf 
Kosten der versicherten Person Nachweise der 
Zustimmung verlangen.

37.5	 Mit der Erbringung der Austrittsleistung erlischt 
im gesetzlich zulässigen Rahmen jeglicher 
Anspruch aus diesem Reglement gegenüber 
der Stiftung.

37.6	 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt 
aus dem Vorsorgewerk. Sie wird gemäss Art. 2 FZG 
verzinst.

VI. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

38.	 Änderung des Vorsorgereglements
38.1	 Nach Massgabe des Gesetzes und des Stiftungs

zweckes kann der Stiftungsrat dieses Regle-
ment jederzeit abändern. 

38.2	 Die Änderungen des Vorsorgereglements sind 
der Aufsichtsbehörde (BVG- und Stiftungsaufsicht 
beider Basel BSABB) zur Kenntnis zu bringen.

39.	 Gerichtsstand
Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen Stiftung, 
Vorsorgewerk, Arbeitgeber und anspruchsberechtig-
ten Personen ist der schweizerische Sitz oder Wohn-
sitz des oder der Beklagten oder der Ort des Betriebes, 
bei dem die versicherte Person angestellt worden ist.

40.	 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
40.1	 Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2026 in 

Kraft und ersetzt mit folgenden Ausnahmen 
alle bisherigen Reglemente.

40.2	 Ansprüche auf Altersrenten sowie die daran 
anschliessenden Hinterlassenenleistungen rich-
ten sich nach den im Zeitpunkt der Pensionierung 
gültigen Reglementsbestimmungen.

40.3	 Für Personen, bei denen im Zeitpunkt des In
krafttretens des Vorsorgeplans oder Kassenreg-
lements bzw. im Zeitpunkt ihres Eintritts in das 
Vorsorgewerk
•	 der Tod bzw. der Beginn der Arbeitsunfähig-

keit, deren Ursache zur Invalidität oder zum 
Tod führt, bereits eingetreten ist oder

•	 die Erwerbsunfähigkeit im Sinne der Rück-
fallsregelung des für den Grundfall geltenden 
Reglements unterbrochen ist,

gilt für
•	 die Invalidenrenten und Todesfallleistungen,
•	 das Rücktrittsalter und
•	 die Skala der Altersgutschriften
•	 weiterhin und ausschliesslich das damals für 

die versicherte Person geltende Reglement 
(einschliesslich Kassenreglement oder Vor-
sorgeplan).
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40.4	 In den Fällen nach Ziffer 40.3 richtet sich das 
Rentensystem auch für die Betragsbefreiung 
nach dem damals geltenden Reglement. 
Ziffer 20.2.1 ist nicht anwendbar. 

40.5	 Gilt für das Rücktrittsalter nicht ein anderes 
Reglement gemäss Ziffer 40.1 – 4, beträgt das 
Rücktrittsalter: 
a.	 64 Jahre für Frauen bis und mit Jahr

gang 1960; 
b.	 64 Jahre und drei Monate für Frauen mit 

Jahrgang 1961; 
c.	 64 Jahre und sechs Monate für Frauen mit 

Jahrgang 1962; 
d.	 64 Jahre und neun Monate für Frauen mit 

Jahrgang 1963; 
e.	 65 Jahre für Frauen ab Jahrgang 1964.

40.6	 Den Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung 
betreffende Regelungen sind auf sämtliche 
aktiven Versicherten, Rentenbezüger und andere 
anspruchsberechtigte Personen anwendbar.

Anhang

Versicherungsgesellschaft, mit welcher ein 
Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag zur Rückdeckung 
der Risiken Invalidität und Tod vor der Pensionierung 
abgeschlossen wird:� Baloise Leben AG
Geschäftsführungsstelle:� Baloise Leben AG



Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG
c/o Baloise Leben AG
Aeschengraben 21, Postfach
4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
kundenservice@baloise.ch
baloise.ch 35
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